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Kurztitel 

II. Übereinkommen der I. Haager Friedenskonferenz (Anlage) 
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§/Artikel/Anlage 

Art. 50 

Inkrafttretensdatum 

04.09.1900 

Text 

Artikel 50. 

Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über eine ganze Bevölkerung wegen der Handlungen einzelner 
verhängt werden, für welche die Bevölkerung nicht als mitverantwortlich angesehen werden kann. 


